
 
 

Inhaltsverzeichnis                Seite 
 
Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Dahme-Spreewald 
 
 Öffentliche Bekanntmachung des Wahlergebnisses der Wahl des Kreistages am   3-17 

26.05.2019 sowie der gewählten Bewerber und Ersatzpersonen für den Kreistag 
 
Öffentliche Bekanntmachungen von Verbänden und Einrichtungen 
 
Zweckverband Abfallbehandlung Nuthe-Spree (ZAB) 
 Bekanntmachung der Beschlüsse der 16. Verbandsversammlung des ZAB  18-19 

vom 16. Mai 2019 
 Benutzungsordnung für die Mechanisch-Biologische Stabilisierungsanlage  20-29 

des ZAB vom 16.05.2019 
 
 
 
 
 
 

26. Jahrgang                  Lübben (Spreewald), den 12.06.2019                Nummer 15 

 

Amtsblatt für den  
Landkreis Dahme-Spreewald



 2 

 

Impressum 
 
Herausgeber: Landkreis Dahme-Spreewald 
Pressestelle 
verantwortlich: Bernhard Schulz 
Reutergasse 12, 15907 Lübben (Spreewald) 
Telefon: 03546 / 20-1008 
Telefax: 03546 / 20-1009 
 
Erscheinungsweise: nach Bedarf 
 
Das Amtsblatt ist am Sitz der Kreisverwaltung  
in 15907 Lübben (Spreewald), Reutergasse 12, 
in der Pressestelle erhältlich. 
 
Es liegt ebenfalls zur Einsicht in allen Ämtern  
und amtsfreien Gemeinden des Landkreises 
Dahme-Spreewald und in der Verwaltungs- 
stelle in Königs Wusterhausen und in Lübben, 
Beethovenweg aus. 
 
Das Amtsblatt kann auch gegen Erstattung der 
Porto- und Versandkosten einzeln oder im  
Abonnement vom Landkreis bezogen werden.  



 3 

 
 
 
 
Öffentliche Bekanntmachung des Wahlergebnisses der Wahl des Kreistages 
am 26.05.2019 sowie der gewählten Bewerber und Ersatzpersonen für den 
Kreistag 
 
Gemäß § 50 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes (BbgKWahlG) und 
§ 73 Abs. 8 der Brandenburgischen Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) mache ich 
Folgendes bekannt: 
 
Der Kreiswahlausschuss hat in seiner Sitzung am 11.06.2019 für die Wahl des Kreistages 
Dahme-Spreewald das Gesamtergebnis sowie die Verteilung der zu vergebenden 56 
Kreistagssitze auf die Bewerber und die Reihenfolge der Ersatzpersonen wie folgt 
festgestellt: 
 
Zahl der Wahlberechtigten Personen:  142.521 
   

Zahl der Wähler   88.161 
    

Ungültige Stimmzettel  2.032 
   

Gültige Stimmen   253.953 
    
    

 davon Stimmen Sitze 
    

 SPD 51.402 11 
    

 CDU 38.507 9 
    

 DIE LINKE 31.808 7 
    

 AfD 43.351 10 
    

 GRÜNE/B90 28.096 6 
    

 Freie Wählergruppe Bauern 13.237 3 
    

 UBL 11.694 3 
    

 FDP 13.475 3 
    

 WFKW 4.626 1 
    

 FREIE WÄHLER 8.869 2 
    

 FWKW 5.988 1 
    

 Lausitzer Allianz 448 0 
    

 Parteilos Hand in Hand 1.362 0 
    

 Unabhängige Liberale Wählergruppe 1.090 0 
 
Die nachfolgende Reihenfolge der Ersatzpersonen in Abhängigkeit ihrer jeweils erhaltenen 
Stimmenzahl gemäß § 60 Abs. 2 BbgKWahlG bezieht sich grundsätzlich nur auf die 
Nachfolge im jeweiligen Wahlkreis. 
 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN 
DES LANDKREISES DAHME-SPREEWALD 
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Wahlkreis I (Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen, Wildau) 

 

 Vorname Nachname Mandat Stimmen 
    
    

Wahlvorschlagsträger: Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 
Mandatsträger 

 Tina Fischer Mandat 5.995 
 Angela Homuth Mandat 1.970 
 Beate Burgschweiger Mandat 969 

Reihenfolge der Ersatzpersonen   
 Martina Mieritz Ersatzperson 947 
 Christian Könning Ersatzperson 920 
 Dominic Lübke Ersatzperson 622 
 Heiko Witte Ersatzperson 476 
 Susanne Ziervogel Ersatzperson 427 
 Bernd Speer Ersatzperson 316 
 Manfred Dr. Sternagel Ersatzperson 287 
 Jens Lehmann Ersatzperson 235 
 Swantje Rosenboom-Lehmann Ersatzperson 159 
 Florian Hillgruber Ersatzperson 131 
 Marco Frenzel Ersatzperson 116 
 Norbert Voigt Ersatzperson 88 

GESAMT    13.658 
     

Wahlvorschlagsträger: Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) 
Mandatsträger    

 Norbert Schmidt Mandat 2.088 
 Michael Wolter Mandat 1.776 

Reihenfolge der Ersatzpersonen   
 Joachim Kolberg Ersatzperson 1.714 
 Karin Dr. Petersohn Ersatzperson 1.488 

GESAMT    7.066 
     

Wahlvorschlagsträger: DIE LINKE 
Mandatsträger    

 Mathias Mnich Mandat 3.047 
 Claudia Mollenschott Mandat 2.953 

Reihenfolge der Ersatzpersonen   
 Robert Seelig Ersatzperson 2.198 
 Heinz Hillebrandt Ersatzperson 762 
 Wolfgang Hanzig Ersatzperson 431 

GESAMT    9.391 
     

Wahlvorschlagsträger: Alternative für Deutschland (AfD) 
Mandatsträger   

 Rainer Schamberge Mandat 3.174 
 Andrè Tripke Mandat 3.061 

Reihenfolge der Ersatzpersonen   
 Steffen Meinel Ersatzperson 1.955 

GESAMT    8.190 
     

Wahlvorschlagsträger: BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN (GRÜNE/B90) 
Mandatsträger    

 Jonas Reif Mandat 2.543 
 Andreas Körner Mandat 2.484 
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Wahlkreis I (Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen, Wildau) 
 

 Vorname Nachname Mandat Stimmen 
    

Reihenfolge der Ersatzpersonen   
 Andrea Lübcke Ersatzperson 1.959 
 Denis Kroeger Ersatzperson 932 
 Oliver Reif-Dietzel Ersatzperson 576 
 Dorothea Schulze Ersatzperson 551 
 Christine Schütz Ersatzperson 495 

GESAMT    9.540 
     

Wahlvorschlagsträger: Freie Wählergruppe Bauern – Landwirtschaft, Umwelt, 
Natur (Freie Wählergruppe Bauern) 
Mandatsträger   

 Oliver Pahl Mandat 1.031 
Reihenfolge der Ersatzpersonen   

 Olaf Behnke Ersatzperson 629 
GESAMT    1.660 

     
Wahlvorschlagsträger: Gemeinsame Unabhängige Bürgerliste (UBL) 
Reihenfolge der Ersatzpersonen   

 Gernut Franke Ersatzperson 409 
 Carsten Kröning Ersatzperson 216 
 Sabine Peter Ersatzperson 172 
 Alf Hamann Ersatzperson 157 
 Christa Schindler Ersatzperson 146 
 Jörg Hundsdörfer Ersatzperson 124 
 Vogt Renè Ersatzperson 84 
 Stephanie Weichert Ersatzperson 84 
 Marianne Zimmermann Ersatzperson 55 
 Robert Breszgott Ersatzperson 54 

GESAMT    1.501 
     

Wahlvorschlagsträger: Freie Demokratische Partei (FDP) 
Mandatsträger    

 Karl Uwe Fuchs Mandat 2.489 
Reihenfolge der Ersatzpersonen   

 Denis Gottwald Ersatzperson 328 
 Felix Schäfer Ersatzperson 266 
 Grit Mühmert Ersatzperson 198 
 Maximilian Bauer Ersatzperson 195 
 Heiko Fuchs Ersatzperson 182 
 Andreas Krahn Ersatzperson 176 
 Janik Wulff Ersatzperson 145 
 Annett Fuchs Ersatzperson 114 
 Martin Stock Ersatzperson 106 
 Frank Dr. Zemke Ersatzperson 97 
 Enrico Lefass Ersatzperson 94 
 Eberhard Dr. Brink Ersatzperson 87 
 Bettina Dr. Szulmistrat Ersatzperson 69 
 Kristof von Platen Ersatzperson 69 
 Günter Pause Ersatzperson 51 

GESAMT    4.666 
     

Wahlvorschlagsträger: Wir für KW (WFKW) 
Reihenfolge der Ersatzpersonen   
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Wahlkreis I (Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen, Wildau) 
 

 Vorname Nachname Mandat Stimmen 
    

 Ekkehard Dr. Schulz Ersatzperson 371 
GESAMT    371 

     
Wahlvorschlagsträger: Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen /Freie Wähler 
(FREIE WÄHLER) 
Reihenfolge der Ersatzpersonen  

 Gabriele Voigt Ersatzperson 874 
 Werner Kammerer Ersatzperson 487 
 Fibich Robert Ersatzperson 295 

GESAMT    1.656 
     

 
 
Wahlkreis II (Stadt Königs Wusterhausen) 
 

 Vorname Nachname Mandat Stimmen 
    
    

Wahlvorschlagsträger: Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 
Mandatsträger 

 Ludwig Scheetz Mandat 2.512 
 Heinz-Georg Hanke Mandat 2.071 

Reihenfolge der Ersatzpersonen   
 Lutz Dr. Franzke Ersatzperson 1.889 
 Tobias Schröter Ersatzperson 803 
 Sarah Seifert Ersatzperson 665 
 Nancy Engel Ersatzperson 614 
 Ina Engel Ersatzperson 487 
 Lambert Wolff Ersatzperson 419 
 Jacqueline Beyes Ersatzperson 377 
 Katharina Knaack Ersatzperson 276 
 Niko Dorendorf Ersatzperson 197 
 Thorsten Kleis Ersatzperson 196 
 Alexander Kunath Ersatzperson 186 
 Sascha Jankowsky Ersatzperson 133 
 Björn Stecher Ersatzperson 110 
 Björn Hellmund Ersatzperson 99 

Gesamt    11.034 
     

Wahlvorschlagsträger: Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) 
Mandatsträger    

 Laura Lazarus Mandat 2.111 
 Peter Dittrich Mandat 1.503 

Reihenfolge der Ersatzpersonen   
 Werner Weiß Ersatzperson 889 
 Jörn Perlick Ersatzperson 782 
 Peter Dreher Ersatzperson 754 
 Jörg Hentschel Ersatzperson 393 
 Mathias Blank Ersatzperson 340 

GESAMT    6.772 
     

Wahlvorschlagsträger: DIE LINKE  
Mandatsträger    

 Stefan Ludwig Mandat 2.670 
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Wahlkreis II (Stadt Königs Wusterhausen) 
 

 Vorname Nachname Mandat Stimmen 
    

 Anne Müller Mandat 2.584 
Reihenfolge der Ersatzpersonen   

 Gudrun Eichler Ersatzperson 860 
 Michael Wippold Ersatzperson 611 
 Angela Laugsch Ersatzperson 566 

GESAMT    7.291 
     

Wahlvorschlagsträger: Alternative für Deutschland (AfD) 
Mandatsträger   

 Axel Hubert Mandat 2.112 
 Anja Czyzwesky Mandat 1.674 

Reihenfolge der Ersatzpersonen  
 Jan Schenk Ersatzperson 1.228 
 Michael Reisenweber Ersatzperson 1.027 
 Kristian Görsch Ersatzperson 925 
 Ute Zube Ersatzperson 784 

GESAMT    7.750 
     

Wahlvorschlagsträger: BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN (GRÜNE/B90) 
Mandatsträger   

 Ines Kühnel Mandat 1.603 
Reihenfolge der Ersatzpersonen   

 Teresa Nordhaus Ersatzperson 940 
 Sebastian Koeppen Ersatzperson 922 
 Elke Weber Ersatzperson 661 
 Petra Barnes Ersatzperson 408 
 Alfred Nordhaus Ersatzperson 249 
 Alexander Hoffmann Ersatzperson 225 

Gesamt    5.008 
     

Wahlvorschlagsträger: Freie Wählergruppe Bauern – Landwirtschaft, Umwelt, 
Natur (Freie Wählergruppe Bauern) 
Reihenfolge der Ersatzpersonen   

 Wolfgang Scherfke Ersatzperson 443 
 Richard Geiselhart Ersatzperson 424 

GESAMT    867 
     

Wahlvorschlagsträger: Gemeinsame Unabhängige Bürgerliste (UBL) 
Reihenfolge der Ersatzpersonen   

 Birgit Uhlworm Ersatzperson 782 
 Priska Wollein Ersatzperson 142 
 Matthias Fischer Ersatzperson 116 
 Heinz Christian Schmidt Ersatzperson 96 
 Stefan Wichard Ersatzperson 85 
 Ute Kröning Ersatzperson 82 
 Barbara Kießling Ersatzperson 64 
 Ines Strobel Ersatzperson 51 
 Wolfgang Altmann Ersatzperson 48 
 Marco Beldner Ersatzperson 43 

Gesamt    1.509 
     

Wahlvorschlagsträger: Freie Demokratische Partei (FDP) 
Reihenfolge der Ersatzpersonen   



 8 

Wahlkreis II (Stadt Königs Wusterhausen) 
 

 Vorname Nachname Mandat Stimmen 
    

 Dirk Wagner Ersatzperson 707 
 Bernd Wischmann Ersatzperson 415 

Gesamt    1.122 
     

Wahlvorschlagsträger: Wir für KW (WFKW) 
Mandatsträger   

 Michael Reimann Mandat 1.006 
Reihenfolge der Ersatzpersonen   

 Christian Dorst Ersatzperson 951 
 Fritjof Dr. Von Rottkay Ersatzperson 702 
 Günter Hörandel Ersatzperson 401 
 Ronald Lehmann Ersatzperson 333 
 Jan-Peter Scholz Ersatzperson 187 
 Carsten von Heynitz Ersatzperson 155 
 Lutz Vogt Ersatzperson 104 

GESAMT    3.839 
     

Wahlvorschlagsträger: Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen /Freie 
Wähler (FREIE WÄHLER) 
Reihenfolge der Ersatzpersonen   

 Heiko Armin Thiele Ersatzperson 316 
 Helmut Detsch Ersatzperson 92 
 Bedriye Canbakis Ersatzperson 87 

GESAMT    495 
     

Wahlvorschlagsträger: Freie Unabhängige Wählergemeinschaft Königs 
Wusterhausen (FWKW) 
Mandatsträger    

 Katharina Ennullat Mandat 4.103 
Reihenfolge der Ersatzpersonen   

 Thomas Stiller Ersatzperson 661 
 Annette Dr. Blank Ersatzperson 440 
 Corinna Röder Ersatzperson 412 
 Ingmar Bethke Ersatzperson 372 

GESAMT    5.988 
     

Wahlvorschlagsträger: Unabhängige Liberale Wählergruppe (ULW) 
 Raimund Tomczak  421 
 Christian Kugland  184 
 Petra Sakowski  102 
 Jens Stöbe  95 
 Karl-Heinz Kuhlke  83 
 Burghard Reitzl  64 
 Tom Ziermaier  58 
 Carsten Weidemann  37 
 Lothar Zahn  33 
 Detlef Grund  13 

GESAMT    1.090 
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Wahlkreis III (Schönefeld, Bestensee, Mittenwalde) 
 

 Vorname Nachname Mandat Stimmen 
     
     

Wahlvorschlagsträger: Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 
Mandatsträger 

 Thomas Irmer Mandat 2.146 
 Daniel Müller Mandat 1.091 

Reihenfolge der Ersatzpersonen   
 Martina Milhan Ersatzperson 655 
 Rainer Block Ersatzperson 581 
 Christoph Schubert Ersatzperson 557 
 Roland Holm Ersatzperson 360 
 Andreas Schluricke Ersatzperson 343 
 Anja Schmidt Ersatzperson 332 
 Heidrun Nier Ersatzperson 275 
 Helmut Umlauf Ersatzperson 228 
 Andreas Lehmann Ersatzperson 210 
 Jochen Brehm Ersatzperson 190 
 Martin Blank Ersatzperson 166 
 Thomas Handrick Ersatzperson 141 
 Karsten Puffke Ersatzperson 130 
 Remo Ortmann Ersatzperson 81 

GESAMT    7.486 
     

Wahlvorschlagsträger: Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) 
 

Mandatsträger    
 Björn Lakenmacher Mandat 3.663 
 Olaf Martin Damm Mandat 2.874 

Reihenfolge der Ersatzpersonen   
 Dirk Knuth Ersatzperson 2.431 

GESAMT    8.968 
     

Wahlvorschlagsträger: DIE LINKE 
Mandatsträger    

 Monika von der Lippe Mandat 2.345 
Reihenfolge der Ersatzpersonen   

 Kerstin Rubenbauer Ersatzperson 1.497 
 Thomas Rubenbauer Ersatzperson 959 

GESAMT    4.801 
     

Wahlvorschlagsträger: Alternative für Deutschland (AfD) 
Mandatsträger    

 Andreas Lück Mandat 3.713 
 Sylvia Bothe Mandat 1.849 

Reihenfolge der Ersatzpersonen   
 Christian Hinzmann Ersatzperson 1.304 
 Torsten Ronne Ersatzperson 768 

GESAMT    7.634 
     

Wahlvorschlagsträger: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE/B 90) 
Mandatsträger   

 Sabine Freund Mandat 1.730 
Reihenfolge der Ersatzpersonen   
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Wahlkreis III (Schönefeld, Bestensee, Mittenwalde) 
 

 Vorname Nachname Mandat Stimmen 
     

 Christian Hentschel Ersatzperson 1.062 
 Aaron Sperling Ersatzperson 432 
 Mandy Möhr Ersatzperson 353 
 Rainer Sperling Ersatzperson 349 
 Phil Hentschel Ersatzperson 266 
 Annemarie Sperling Ersatzperson 249 
 Alexandra Felix-Plass Ersatzperson 233 
 Kai Maschmann Ersatzperson 200 
 Marvin Panhans Ersatzperson 189 
 Sandra Lindhorst Ersatzperson 169 
 Martina Hentschel Ersatzperson 95 
 Franz Naumann Ersatzperson 81 
 Dietmar Meixner Ersatzperson 77 
 Konstantin Schulte Ersatzperson 64 
 Maik Mugler Ersatzperson 58 

GESAMT    5.607 
     

Wahlvorschlagsträger: Freie Wählergruppe Bauern – Landwirtschaft, Umwelt, 
Natur (Freie Wählergruppe Bauern) 
Reihenfolge der Ersatzpersonen   

 Hagen Weiher Ersatzperson 524 
 Nadine Stanke Ersatzperson 319 
 Heiko Weiß Ersatzperson 372 
 Martin Döring Ersatzperson 268 

GESAMT    1.833 
     

Wahlvorschlagsträger: Gemeinsame Unabhängige Bürgerliste (UBL) 
Mandatsträger    

 Lutz Krause Mandat 565 
Reihenfolge der Ersatzpersonen   

 Jan Priemer Ersatzperson 368 
 Pierre Ziehe Ersatzperson 187 
 Wolfgang Kroll Ersatzperson 160 
 Iris Becker Ersatzperson 128 
 Karsten Dunkel Ersatzperson 99 
 Achim Lorber Ersatzperson 98 
 Thomas Weiher Ersatzperson 89 
 Elke Mehler Ersatzperson 88 
 Annett Meier-Henschelchen Ersatzperson 33 
 Klaus Peter Ersatzperson 15 

GESAMT    1.830 
     

Wahlvorschlagsträger: Freie Demokratische Partei (FDP) 
Reihenfolge der Ersatzpersonen   

 Fabian Jahoda Ersatzperson 750 
 Viktoria Wolff Ersatzperson 351 
 Elke Schochardt Ersatzperson 228 
 Andre Bretzke Ersatzperson 202 
 Georg Binder Ersatzperson 121 
 Werner Schepull Ersatzperson 93 
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Wahlkreis III (Schönefeld, Bestensee, Mittenwalde) 
 

 Vorname Nachname Mandat Stimmen 
     

GESAMT    1.745 
     

Wahlvorschlagsträger: Wir für KW (WFKW) 
Reihenfolge der Ersatzpersonen   

 Eric Fritsche Ersatzperson 388 
GESAMT    388 

     
Wahlvorschlagsträger: Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen /Freie 
Wähler (FREIE WÄHLER) 
Mandatsträger    

 Annette Lehmann Mandat 2.194 
Reihenfolge der Ersatzpersonen   

 Horst Bieber Ersatzperson 308 
 Renate Detsch Ersatzperson 282 
 Frank Stippekohl Ersatzperson 227 
 Brigitte Bräunlich Ersatzperson 218 
 Wolfgang Krug Ersatzperson 135 
 Jeanette Kühne Ersatzperson 97 
 Madelaine Dering Ersatzperson 94 
 Robert Schauties Ersatzperson 88 
 Rainer Giese Ersatzperson 74 
 Ilona Kammerer Ersatzperson 66 
 Arno Linke Ersatzperson 50 
 Detlef Materne Ersatzperson 34 
 Werner Szmodis Ersatzperson 30 

GESAMT    3.897 
     

Wahlvorschlagsträger: Parteilose Wählergemeinschaft Hand in Hand (Parteilos 
Hand in Hand) 

 Renè Riwoldt  850 
 Toni Simon  512 

GESAMT    1.362 
     

 
 
 
Wahlkreis IV (Schenkenländchen, Heidesee, Unterspreewald, Märkische 
Heide) 
 

 Vorname Nachname Mandat Stimmen 
     
     

Wahlvorschlagsträger: Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 
Mandatsträger 

 Sascha Philipp Mandat 1.600 
 Bianca Luban Mandat 1.351 

Reihenfolge der Ersatzpersonen   
 Siegbert Nimtz Ersatzperson 1.307 
 Dieter Freihoff Ersatzperson 858 
 Hartmut Laubisch Ersatzperson 758 
 Lutz Habermann Ersatzperson 650 
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Wahlkreis IV (Schenkenländchen, Heidesee, Unterspreewald, Märkische 
Heide) 
 

 Vorname Nachname Mandat Stimmen 
     

 Mario Zierus Ersatzperson 554 
 Bernd-Axel Lindenlaub Ersatzperson 353 
 Jörg Sperber Ersatzperson 351 
 Wolfgang Luplow Ersatzperson 349 
 Sabine Scheffler Ersatzperson 329 
 Ivonne Menzel Ersatzperson 264 
 Maria Liegener Ersatzperson 239 
 Enrico Kalläwe Ersatzperson 198 
 Andreas Scheffler Ersatzperson 134 
 Michael Proch Ersatzperson 132 

GESAMT    9.427 
     

Wahlvorschlagsträger: Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) 
Mandatsträger    

 Sebastian Dr. Erxleben Mandat 2.348 
Reihenfolge der Ersatzpersonen   

 Roland Gefreiter Ersatzperson 1.211 
 Knut Morgner Ersatzperson 1.053 
 Reinhard Schulz Ersatzperson 1.003 
 Andreas Schulz Ersatzperson 659 

GESAMT    6.274 
     

Wahlvorschlagsträger: DIE LINKE 
Mandatsträger    

 Karin Weber Mandat 2.065 
Reihenfolge der Ersatzpersonen Ersatzperson  

 Falko Brandt Ersatzperson 1.562 
 Adolf Dr. Deutschländer Ersatzperson 711 
 Reinhard Knöfel Ersatzperson 368 
 Peter Kaschke Ersatzperson 204 

GESAMT    4.910 
     

Wahlvorschlagsträger: Alternative für Deutschland (AfD) 
Mandatsträger    

 Joachim Ruff Mandat 3.130 
 Vincent Fuchs Mandat 2.319 

Reihenfolge der Ersatzpersonen   
 Ute Fuchs Ersatzperson 1.366 
 Jörg Eichner Ersatzperson 1.114 
 Rainer Schwitalski Ersatzperson 1.100 
 Norbert Kneidel Ersatzperson 795 

GESAMT    9.824 
     

Wahlvorschlagsträger: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE/B 90) 
Mandatsträger   

 Andrea Weigt Mandat 1.040 
Reihenfolge der Ersatzpersonen   

 Nancy Schwalbach Ersatzperson 578 
 Thomas Fischer Ersatzperson 543 
 Matthias Rackwitz Ersatzperson 460 
 Ingo Ebel Ersatzperson 359 
 Franz Heitzendorfer Ersatzperson 358 
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Wahlkreis IV (Schenkenländchen, Heidesee, Unterspreewald, Märkische 
Heide) 
 

 Vorname Nachname Mandat Stimmen 
     

 Grit Lau Ersatzperson 175 
 Michaela Gerloff Ersatzperson 173 
 Susanna Sandvoß Ersatzperson 142 

GESAMT    3.828 
     

Wahlvorschlagsträger: Freie Wählergruppe Bauern – Landwirtschaft, Umwelt, 
Natur (Freie Wählergruppe Bauern) 
Mandatsträger   

 Ronny Lehmann Mandat 886 
Reihenfolge der Ersatzpersonen   

 Holger Jonas Ersatzperson 544 
 Silke Müller Ersatzperson 380 
 Mario Huschke Ersatzperson 378 
 Arndt Conring Ersatzperson 353 
 Jörg Dommel Ersatzperson 307 
 Jörg Hecker Ersatzperson 282 
 Gregor Knösels Ersatzperson 278 
 Thomas Heidenreich Ersatzperson 248 
 Christian Krause Ersatzperson 190 
 Hermann Jermis Ersatzperson 184 
 Heinz-Georg Embach Ersatzperson 157 

GESAMT    4.187 
     

Wahlvorschlagsträger: Gemeinsame Unabhängige Bürgerliste (UBL) 
Mandatsträger    

 Andrea Schulz Mandat 506 
Reihenfolge der Ersatzpersonen   

 Thomas Streichan Ersatzperson 412 
 Heinz Gode Ersatzperson 405 
 Saskia Irmscher Ersatzperson 384 
 Anja Haupt Ersatzperson 332 
 Michael Künzel Ersatzperson 242 
 Christian Hahn Ersatzperson 197 
 Siegfried Minetzke Ersatzperson 193 
 Renè Altreuther Ersatzperson 178 
 Ralf Irmscher Ersatzperson 176 
 Dirk Henschelchen Ersatzperson 146 
 Manuela Paulick Ersatzperson 119 
 Ronny Hübner Ersatzperson 57 
 Martin Weichert Ersatzperson 41 
 Heike Vogt Ersatzperson 32 

GESAMT    3.420 
     

Wahlvorschlagsträger: Freie Demokratische Partei (FDP) 
Mandatsträger    

 Marco Kehling Mandat 1.115 
Reihenfolge der Ersatzpersonen   

 Werner Janetzki Ersatzperson 835 
 Gordon Dochan Ersatzperson 502 

GESAMT    2.452 
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Wahlkreis IV (Schenkenländchen, Heidesee, Unterspreewald, Märkische 
Heide) 
 

 Vorname Nachname Mandat Stimmen 
     

Wahlvorschlagsträger: Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen /Freie 
Wähler (FREIE WÄHLER) 
Mandatsträger    

 Björn Langner Mandat 1.455 
Reihenfolge der Ersatzpersonen   

 Veronika Birnack Ersatzperson 465 
 Manfred Bahn Ersatzperson 247 
 Thomas Jacob Ersatzperson 228 

GESAMT    2.395 
     

 
 
 
Wahlkreis V (Luckau, Heideblick, Lübben, Lieberose/Oberspreewald) 
 

 Vorname Nachname Mandat Stimmen 
     
     

Wahlvorschlagsträger: Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 
Mandatsträger 

 Sylvia Lehmann Mandat 4.591 
 Rainer Hilgenfeld Mandat 1.359 

Reihenfolge der Ersatzpersonen   
 Wolfgang Luchmann Ersatzperson 1.057 
 Heiko Piekorz Ersatzperson 702 
 Manfred Dreiucker Ersatzperson 378 
 Kathrin Veh Ersatzperson 375 
 Nicole Hanschick Ersatzperson 333 
 Elfriede Klinkmüller Ersatzperson 271 
 Max Liedtke Ersatzperson 252 
 Dieter Irlbacher Ersatzperson 247 
 Frank Hänsch Ersatzperson 232 

GESAMT    9.797 
     

Wahlvorschlagsträger: Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) 
 

Mandatsträger    
 Olaf Schulze Mandat 2.776 
 Inis Dr. Schönfelder Mandat 1.901 

Reihenfolge der Ersatzpersonen   
 Benjamin Kaiser Ersatzperson 1.769 
 Marco Sell Ersatzperson 1.112 
 Siegfried Ernst Ersatzperson 891 
 Daniel Zimmer Ersatzperson 502 
 Thomas Zeibig Ersatzperson 476 

GESAMT    9.427 
     

Wahlvorschlagsträger: DIE LINKE 
Mandatsträger    

 Ilka Gelhaar-Heider Mandat 1.296 
Reihenfolge der Ersatzpersonen   

 Peter Rogalla Ersatzperson 1.180 
 Ursula Rothe Ersatzperson 981 
 Reinhard Krüger Ersatzperson 748 
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Wahlkreis V (Luckau, Heideblick, Lübben, Lieberose/Oberspreewald) 
 

 Vorname Nachname Mandat Stimmen 
     

 Lutz Schando Ersatzperson 654 
 Jutta Vogel Ersatzperson 556 

GESAMT   Ersatzperson 5.415 
     

 
Wahlvorschlagsträger: Alternative für Deutschland (AfD) 
Mandatsträger    

 Jörg Uhlig Mandat 3.305 
 Gerd Winzer Mandat 2.768 

Reihenfolge der Ersatzpersonen   
 Benjamin Filter Ersatzperson 2.081 
 Martin Kronacher Ersatzperson 1.799 

GESAMT    9.953 
     

Wahlvorschlagsträger: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE/B 90) 
Mandatsträger   

 Isabel Hiekell Mandat 718 
Reihenfolge der Ersatzpersonen   

 Andreas Rieger Ersatzperson 514 
 Lothar Treder-Schmidt Ersatzperson 426 
 Helmut Donath Ersatzperson 425 
 Heike Volkmer Ersatzperson 350 
 Andrea Beyer Ersatzperson 309 
 Andreas Petschick Ersatzperson 300 
 Annegret Gehrmann Ersatzperson 217 
 Katina Schröter Ersatzperson 188 
 Sandra Pengel Ersatzperson 184 
 Gerd Kaufmann Ersatzperson 146 
 Dagmar Weingart Ersatzperson 125 
 Marina Schwabe Ersatzperson 109 
 Georg Söllböhmer Ersatzperson 62 
 Wolfgang Renner Ersatzperson 40 

GESAMT    4.113 
     

Wahlvorschlagsträger: Freie Wählergruppe Bauern – Landwirtschaft, Umwelt, 
Natur (Freie Wählergruppe Bauern) 
Mandatsträger   

 Heiko Terno Mandat 1.314 
Reihenfolge der Ersatzpersonen   

 Norbert Zittlau Ersatzperson 968 
 Siglinde Kloas Ersatzperson 452 
 Jürgen Piesker Ersatzperson 371 
 Uwe Schieban Ersatzperson 340 
 Pascal Wunderlich Ersatzperson 304 
 Hartmut Luchmann Ersatzperson 219 
 Christian Balke Ersatzperson 219 
 Stefan Grundey Ersatzperson 210 
 Christian Hähnlein Ersatzperson 195 
 Carmen Lorenz Ersatzperson 189 
 Renè Speller Ersatzperson 133 
 Stefan Frank Ersatzperson 119 
 Kerstin Höwner Ersatzperson 107 

GESAMT    5.140 
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Wahlkreis V (Luckau, Heideblick, Lübben, Lieberose/Oberspreewald) 
 

 Vorname Nachname Mandat Stimmen 
     

     
 
 
 
Wahlvorschlagsträger: Gemeinsame UnahängigeBürgerliste (UBL) 
Mandatsträger   

 Frank Selbitz Mandat 1.160 
Reihenfolge der Ersatzpersonen   

 Renate Kalweit Ersatzperson 319 
 Wolfram Beck Ersatzperson 274 
 Uwe Vogt Ersatzperson 271 
 Martin Kunze Ersatzperson 270 
 Marcus Wrege Ersatzperson 260 
 Doreen Knopf Ersatzperson 160 
 Nicole Jetzschmann Ersatzperson 150 
 Michael Schulze Ersatzperson 125 
 Andrè Hübner Ersatzperson 106 
 Doreen Stahn Ersatzperson 86 
 Nicole Meyl Ersatzperson 71 
 Karola Wilde Ersatzperson 70 
 Stefan Vogt Ersatzperson 64 
 Sandra Badewitz Ersatzperson 31 
 Wolfgang Klöss Ersatzperson 17 

GESAMT    3.434 
     

Wahlvorschlagsträger: Freie Demokratische Partei (FDP) 
Mandatsträger   

 Jens Graßmel Mandat 1.480 
Reihenfolge der Ersatzpersonen   

 Christiane Zimmermann Ersatzperson 363 
 Hans-Ulrich Urspruch Ersatzperson 336 
 Rico Kerstan Ersatzperson 259 
 Carsten Peters Ersatzperson 190 
 Joachim Klindworth Ersatzperson 135 
 Johannes Dr. Wagner Ersatzperson 134 
 Lars Hartfelder Ersatzperson 132 
 Dirk Wolff Ersatzperson 129 
 Lars Büssing Ersatzperson 100 
 Siegfried Blichmann Ersatzperson 94 
 Renè Weigel Ersatzperson 77 
 Hanns-Detlef von Uckro Ersatzperson 61 

GESAMT    3.490 
     

Wahlvorschlagsträger: Wir für KW (WFKW) 
Reihenfolge der Ersatzpersonen   

 Ronny Friedrich Ersatzperson 28 
GESAMT    28 

     
Wahlvorschlagsträger: Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen /Freie 
Wähler (FREIE WÄHLER) 
Reihenfolge der Ersatzpersonen   

 Christoph Bräunlich Ersatzperson 183 
 Christine Linke Ersatzperson 125 
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Wahlkreis V (Luckau, Heideblick, Lübben, Lieberose/Oberspreewald) 
 

 Vorname Nachname Mandat Stimmen 
     

 Michael Kühne Ersatzperson 118 
GESAMT    426 

     
Wahlvorschlagsträger: Lausitzer Allianz - Łužyska Alianca 

 Jürgen  Willenberg  448 
GESAMT    448 

 
 
 
Lübben (Spreewald), 11.06.2019 
 
 
 
 
Nagel 
Kreiswahlleiter 

 
 

 



 18 

  
 
 

 
 

 
Bekanntmachung 

Beschlüsse der 16. Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
Abfallbehandlung Nuthe-Spree (ZAB) vom 16. Mai 2019 

 
 
 
Öffentlicher Teil der Sitzung 
 
 
1.  Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung nach § 14 Abs. 3 der Ver-

bandssatzung zur Änderung der Entgeltordnung 2019 des ZAB   
(Beschluss-Nr. VV 073/19) 

 
Die Verbandsversammlung beschließt: 
 
Die Dringlichkeitsentscheidung der Vorsitzenden der Verbandsversammlung und des 
Verbandsvorstehers gemäß § 14 Abs. 3 der Verbandssatzung in Verbindung mit dem 
§ 58 der Brandenburgischen Kommunalverfassung (BbgKVerf) vom 25.01.2019 
betreffend den Beschluss zur Änderung zur Entgeltordnung für die Abfallbehandlung 
in der Mechanisch-Biologischen Stabilisierungsanlage des Zweckverbandes Abfall-
behandlung Nuthe-Spree (ZAB) für das Jahr 2019 wird genehmigt. 
 
 
2. Abwahl und Wahl eines stellvertretenden Mitgliedes des Verbands-

vorstandes (Beschluss-Nr. VV 074/19) 
 

Die Verbandsversammlung beschließt: 
 

1. Herr Hans-Joachim Peters wird als stellvertretendes Mitglied des Verbands-
vorstandes des Zweckverbandes Abfallbehandlung Nuthe-Spree (ZAB) abge-
wählt. 

 
2. Auf Vorschlag des Südbrandenburgischen Abfallzweckverbandes (SBAZV) 

wird Frau Birgit Gladigau als stellvertretendes Mitglied des Verbandsvor-
standes des Zweckverbandes Abfallbehandlung Nuthe-Spree (ZAB) gewählt. 

 
 

3. Beschluss zur Änderung der Benutzungsordnung für die Mechanisch- 
Biologische Stabilisierungsanlage des Zweckverbandes Abfallbehandlung 
Nuthe-Spree (ZAB) (Beschluss-Nr. VV 075/19) 
 

Die Verbandsversammlung beschließt: 
 
Die geänderte Benutzungsordnung für die Mechanisch-Biologische Stabilisierungs-
anlage des Zweckverbandes Abfallbehandlung Nuthe-Spree (ZAB) wird genehmigt. 
 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN VON  
VERBÄNDEN UND EINRICHTUNGEN 
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4. Beschluss zur Änderung des Wirtschaftsplanes 2019 des Zweckverbandes 

Abfallbehandlung Nuthe-Spree (ZAB) (Beschluss-Nr. VV 076/19) 
 
Die Verbandsversammlung beschließt: 
 
Der geänderte Wirtschaftsplan 2019 des Zweckverbandes Abfallbehandlung Nuthe-
Spree (ZAB) mit seinen geänderten Bestandteilen: 
 

- Übersicht der in den Vorjahren genehmigten und davon bereits in Anspruch 
genommenen Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen und 

- Festsetzungen 
 
wird beschlossen. 
 
 
5. Beschluss zur Änderung der Verbandssatzung des Zweckverbandes Abfall-

behandlung Nuthe-Spree (ZAB) (Beschluss-Nr. VV 077/19) 
 
Die Verbandsversammlung beschließt: 
 
Die Vierte Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des Zweckverbandes Abfall-
behandlung Nuthe-Spree (ZAB) wird beschlossen. 
 
 
6. Beschluss zur Änderung der Geschäftsordnung des Zweckverbandes Ab-

fallbehandlung Nuthe-Spree (ZAB) (Beschluss-Nr. VV 078/19) 
 
Die Verbandsversammlung beschließt: 
 
Die geänderte Geschäftsordnung für die Verbandsversammlung und den Verbands-
vorstand des Zweckverbandes Abfallbehandlung Nuthe-Spree (ZAB) wird genehmigt. 
 
 
Königs Wusterhausen, den 16.05.2019 
 
 
 
Drawe      Kirsch  
Vorsitzende der    Verbandsvorsteher 
Verbandsversammlung 
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Bekanntmachung 
des Zweckverbandes Abfallbehandlung Nuthe-Spree (ZAB)  

 
 

 

Benutzungsordnung für die Mechanisch-Biologische Stabilisierungsanlage  
des Zweckverbandes Abfallbehandlung Nuthe-Spree (ZAB)  

vom 16.05.2019 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
(1) 
Der ZAB betreibt die Mechanisch-Biologische Stabilisierungsanlage (MBS) am Standort 
Niederlehme Robert-Guthmann-Straße 41, in 15713 Königs Wusterhausen. Diese 
Benutzungsordnung gilt für das gesamte Betriebsgelände der MBS.  
 
(2) 
Diese Benutzungsordnung ist von allen Benutzern der MBS zu beachten. Benutzer sind  
 
a) die vom ZAB beauftragten Dritten,  
b) Personen, die Abfälle anliefern oder abholen (Anlieferer/gewerbliche Beförderer). 
 
Mit Befahren oder Betreten des Betriebsgeländes der MBS erkennt der Benutzer die 
Benutzungsordnung an.  
 
(3) 
Diese Benutzungsordnung ist außerdem von den Mitarbeitern des ZAB, Personen, die zur 
Ausübung einer auf dem Betriebsgelände zu verrichtenden Tätigkeit mit Genehmigung des 
ZAB das Betriebsgelände betreten bzw. befahren dürfen oder zur Ausübung einer 
Kontrollpflicht hierzu befugt sind und allen anderen Personen, die das Betriebsgelände der 
MBS betreten, zu beachten. Sie gelten als Benutzer i. S. v. Absatz 2. 
 
(4) 
Besuchergruppen, welche die MBS des ZAB aufsuchen, werden grundsätzlich von 
Mitarbeitern am Eingang in Empfang genommen und unter Aufsicht über das 
Betriebsgelände geführt.  
 
(5) 
Die Benutzungsordnung enthält die maßgeblichen Verhaltensanforderungen und 
Vorschriften zur Gewährleistung der betrieblichen Sicherheit und Ordnung. Nähere 
Bestimmungen zu einzelnen Anlagenteilen können in Betriebsordnungen geregelt werden, 
die an den jeweiligen Anlagenteilen aushängen und vom ZAB in einem Betriebshandbuch 
zusammengefasst werden. Dies enthält insbesondere Festlegungen über alle Abläufe und 
Vorgänge hinsichtlich der weiteren Abfallaufbereitung, der Instandhaltung von Maschinen 
und Anlagen, weitergehende Festlegungen zum Brandschutz, Umweltschutz und zum 
Verhalten bei Betriebsstörungen. Das Betriebshandbuch liegt für alle Benutzer der Anlage im 
Verwaltungsgebäude des ZAB zur Einsichtnahme aus. Es wird fortlaufend aktualisiert.  
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(6) 
Die für den Betrieb der MBS maßgeblichen Rechtsvorschriften, insbesondere die 
Anordnungen der Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb der MBS am Standort 
Niederlehme vom 29.11.2004 und der Nachtragsgenehmigung vom 02.11.2006 sind zu 
beachten. 
 

§ 2 
Zugelassene Abfallarten 

 
(1) 
An der MBS werden Abfälle aus dem Gebiet des Landkreises Oder-Spree und dem Gebiet 
des Südbrandenburgischen Abfallzweckverbandes (SBAZV) angenommen, die in dem in der 
Anlage  enthaltenen Abfallartenkatalog aufgeführt sind.  
 
(2) 
Darüber hinaus können Abfälle entsprechend dem gültigen Abfallartenkatalog (Anlage) aus 
anderen regionalen Bereichen angenommen werden. Über die Annahme dieser Abfälle 
entscheidet der ZAB im Einzelfall.  
 

§ 3 
Benutzung 

 
(1) 
Die MBS darf nur von den in § 1 Abs. 2 und 3 benannten Personengruppen betreten bzw. 
befahren werden. Die Benutzung hat über den Eingangsbereich der MBS zu erfolgen. Das 
Befahren des Betriebshofes mit PKW ist untersagt. Dazu bedarf es einer vorherigen 
Erlaubnis des ZAB.  
 
(2) 
Die angelieferten Abfälle müssen in der MBS behandelbar sein. Das bedeutet, dass sich 
diese bei der Anlieferung in einem solchen Zustand befinden, dass der ordnungsgemäße 
Betrieb der MBS nicht beeinträchtigt wird.  
 
Es ist insbesondere sicherzustellen:  
 
 Die Sicherung der Ladung gegen Verschmutzung des Geländes 

 
 Die Größe der Abfälle bzw. von Abfallbestandteilen  

- Kantenlänge max. 2,00 m  
 
 Es ist unzulässig, den deklarierten Abfällen andere Stoffe beizumengen; 

insbesondere ist 
- Elektronikschrott auszuschließen 
- die Beimengung von gefährlichen Abfällen strikt verboten.  

 
 Der Trockensubstanzgehalt (TS) der angelieferten Abfälle muss mindestens 35 % 

betragen.  
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§ 4 
Verhalten auf dem Betriebsgelände 

 

(1)  
Benutzer der MBS haben sich auf dem Betriebsgelände so zu verhalten, dass Sicherheit und 
Ordnung gewahrt, der Betriebsablauf nicht gestört und das Personal der Anlage und andere 
Befugte nicht geschädigt oder gefährdet werden. 
 

(2)  
Benutzer dürfen das Betriebsgelände nur auf den dafür vorgesehenen und 
gekennzeichneten Wegen und Flächen befahren und begehen. Sie müssen dabei die 
Eingangskontrolle (Waage) passieren und werden von dort zur Weiterfahrt durch das 
Personal des ZAB eingewiesen. Technologisch bedingte Wartezeiten oder Wartezeiten zur 
Durchführung und Auswertung von Kontrollen müssen von Anlieferern akzeptiert werden. 
Eine Haftung des ZAB für Verzögerungen ist ausgeschlossen, es sei denn er hat sie 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht. 
 
(3)  
Benutzern ist der Aufenthalt auf dem Betriebsgelände nur so lange gestattet, wie dies zur 
Anlieferung bzw. Abholung von Abfällen erforderlich ist. Ausnahmen sind nur in Abstimmung 
mit dem ZAB zulässig. 
 
(4)  
Benutzer haben den Weisungen des Personals des ZAB Folge zu leisten. Entsprechende 
Weisungen haben Vorrang vor Verkehrszeichen. 
 
(5)  
Benutzer der MBS haben bei Abfallanlieferung die Ladung gegen Herabfallen zu sichern. 
Nichtgesicherte Ladungen werden zurückgewiesen. Das Entfernen der Sicherungsnetze hat 
erst unmittelbar an der Entladestelle zu erfolgen. 
 
(6)  
Bei der Entladung der Abfälle entstehende Verunreinigungen sind durch den Benutzer nach 
Beendigung des Entladevorganges auf seine Kosten zu beseitigen. 

 
(7)  
Das Parken und Abstellen von Fahrzeugen sowie das Abstellen von Abfallbehältern ist nur 
auf den dafür ausgewiesenen oder vom Personal des ZAB zugewiesenen Flächen zulässig. 
 
(8)  
Rauchen, Essen und Trinken ist auf dem Betriebsgelände nur in den gekennzeichneten und 
dafür eingerichteten Bereichen zulässig. 
 
(9)  
Das Einsammeln angelieferter Wertstoffe aus den Abfällen ist verboten. 
 

§ 5 
Annahme von Abfällen 

 
(1)  
Die Annahme von Abfällen in der MBS des ZAB erfolgt überwiegend zum Zweck der 
Abfallbehandlung nach dem Herhof Trockenstabilat®-Verfahren. 
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(2) 
Die Abfallannahme für gewerbliche Anlieferer/Erzeuger erfolgt ausschließlich über das  
Übernahmescheinverfahren. Die Nachweisverordnung (NachwV) ist in der jeweils gültigen 
Fassung zu beachten. 
 
(3) 
Die Übernahme der Abfälle vom Anlieferer erfolgt über die Eingangskontrolle/Waage. Jede 
Abfallanlieferung wird verwogen. Bei Anlieferungen von Abfällen der Abfallschlüsselnummer 
(ASN) 17 06 04 wird zusätzlich das Volumen ermittelt, da gemäß Entgeltordnung für die 
Berechnung des Entgeltes das Abfallvolumen ausschlaggebend ist. Die anliefernden 
Fahrzeuge müssen über eine automatische Entladevorrichtung (Kippvorrichtung) verfügen. 
Es besteht folgender Handlungsablauf: 
 

 Überprüfung des vom Anlieferer vorzulegenden Übernahmescheines auf: 
- Vollständigkeit der Angaben 
- Vergleich der Abfalldeklaration mit der tatsächlichen Ladung 

 
 

 Durchführung von stichprobenartigen Sichtkontrollen 
 Ermittlung der Masse des Anlieferfahrzeuges / Ermittlung des Abfallvolumens 

 
 Überprüfung der Ladungssicherung 

 
 Einweisen des Anlieferers zum Entladebereich 

- Tiefbunker: Hausmüllfahrzeuge 
- Flachbunker: Sperrmüllfahrzeuge 
- Fahrzeugen mit sonstigen Abfällen wird nach der Eingangskontrolle der 

entsprechende Entladebunker zugewiesen.     
 
(4) 
Der ZAB kann dem Anlieferer zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen 
Anlagenbetriebes Auflagen erteilen. 
 
(5) 
Der ZAB kann die Abnahme von Abfällen von Untersuchungsergebnissen und Gutachten 
abhängig machen. Die Kosten trägt der Anlieferer. 
 
(6) 
Erstanlieferungen von Abfällen sind grundsätzlich mit dem ZAB vorher abzustimmen. 
Erstanlieferer haben folgende Angaben zu machen: 
 

 vollständiger Firmenname 
 Anschrift 
 Telefonnummer 
 Name des Geschäftsführers. 

 
(7) 
Gewerbliche Anlieferer werden über die Waage wieder ausgewogen. Die entsprechenden 
Lieferpapiere werden erstellt und übergeben. 
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§ 6 

Transport der Abfälle auf dem Betriebsgelände 
 
Das Betriebsgelände des ZAB ist keine für die Allgemeinheit zugängliche öffentliche 
Verkehrsfläche. Das Befahren des Betriebsgeländes ist den Abfallanlieferern und den 
Abfallabholern nach erfolgter Zugangs- bzw. Abgangskontrolle im Zusammenhang mit dem 
Wiegevorgang gestattet. Weiterhin dürfen im Auftrag des ZAB tätige Fremdfirmen das 
Betriebsgelände nach Anmeldung bei der Betriebsleitung befahren. Alle Firmen die das 
Betriebsgelände als Anlieferer, Abholer oder Dienstleister benutzen, erhalten spezielle 
Unterlagen zu den Verkehrsregelungen zur Unterweisung ihrer Mitarbeiter. Die 
Höchstgeschwindigkeit für alle Fahrzeuge beträgt 10 km/h. Die Straßenverkehrsordnung 
(StVO) gilt auf dem Betriebsgelände nicht. § 4 Abs. 4 bleibt unberührt.  

 
§ 7 

Eigentumsübergang 
 
(1) 
Die angelieferten Abfälle gehen im Augenblick der Entladung in das Eigentum des ZAB über. 
Ausgenommen bleiben die nicht zugelassenen Abfälle, auch wenn sie die Kontrollen 
unbeschadet passiert haben und bereits in einen der Bunker verbracht wurden.  
 
(2) 
Im Abfall gefundene Wertgegenstände werden als Fundsachen behandelt.  
 
(3) 
Es ist generell nicht gestattet, angelieferte Abfälle zu durchsuchen oder sich anzueignen.  
 

§ 8 
Haftung 

 
(1) 
Die Benutzung der MBS geschieht auf eigene Gefahr.  
 
(2) 
Der ZAB haftet nur für Schäden aus Unfällen oder anderen schädigenden Ereignissen an 
Fahrzeugen oder Personen auf dem gesamten Betriebsgelände, die durch Vorsatz oder 
durch grobe Fahrlässigkeit seiner Mitarbeiter entstanden sind. Der ZAB haftet nicht für 
Schäden aus einer unbefugten Nutzung von Betriebseinrichtungen.  
 
(3) 
Der Benutzer haftet für alle Schäden, die dem ZAB oder Dritten durch die Benutzung 
entstehen. Das gilt insbesondere für Schäden und Aufwendungen, die durch unzulässige 
Anlieferung von Abfällen, deren Untersuchung, Zurückweisung und Beseitigung verursacht 
werden. Das gilt auch für das nicht weisungsgerechte Entladen und das Beschädigen von 
Einrichtungen im Anlieferbereich einschließlich der Verkehrsflächen. Der Benutzer hat den 
ZAB von allen Ansprüchen Dritter freizustellen.  
 

§ 9 
Verstöße gegen die Benutzungsordnung 

 
(1) 
Verstöße gegen die Benutzungsordnung bzw. gegen Weisungen des Betriebspersonals 
kann ein vom ZAB ausgesprochenes Nutzungsverbot auf Zeit oder Dauer nach sich ziehen. 
Hierüber entscheidet der Betriebsleiter.  
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(2) 
Der ZAB kann Anlieferer von der weiteren Benutzung der Entsorgungsanlage insbesondere 
ausschließen wenn: 

 
 vorsätzlich und verdeckt nicht zugelassene Abfälle angeliefert werden 
 durch Verstoß gegen die Betriebsordnung der ordnungsgemäße Betrieb  

beeinträchtigt wird. 
 
(3) 
Der Gerichtsstand ist Königs Wusterhausen.  
 

§ 10 
Öffnungszeiten der MBS 

 
 
Der Betrieb der MBS wird wie folgt durchgeführt:  
 
 Abfallannahme 

Montag bis Freitag  08:00 bis 17:00 Uhr  
Samstag  nach Bedarf (Nachholzeiten durch Feiertage) 
 

 An Sonn- und Feiertagen ist die MBS geschlossen.  
 

§ 11 
In-Kraft-Treten 

 
 
Diese Benutzungsordnung tritt am Tag nach der Bekanntgabe in Kraft und gleichzeitig wird 
die Benutzungsordnung vom 12. Oktober 2016 (Beschluss Nr. VV 036/16) außer Kraft 
gesetzt. 
 
 
Königs Wusterhausen, den 16. Mai 2019 
 
 
 
Drawe  Kirsch  
Vorsitzende der  Verbandsvorsteher 
Verbandsversammlung 
 
 
 
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Abfallbehandlung Nuthe-Spree (ZAB) hat 
in ihrer Sitzung am 16. Mai 2019 die vorstehende Benutzungsordnung beschlossen.  
 
Die vorstehende Benutzungsordnung für die Mechanisch-Biologische Stabilisierungsanlage 
des ZAB wird hiermit öffentlich bekannt gegeben. 
 
 
Königs Wusterhausen, den 16. Mai 2019 
 
 
 
Drawe  Kirsch 
Vorsitzende der  Verbandsvorsteher 
Verbandsversammlung 
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Anlage zur Benutzungsordnung 
 

 
Schlüssel ¹) Abfallbezeichnung 
  

02 Abfälle aus der Verarbeitung von Nahrungsmitteln 
02 01 03 Abfälle aus pflanzlichem Gewebe 
02 01 04 Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen)                       
02 01 07 Abfälle aus der Forstwirtschaft  
02 03 04 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe 

02 03 05 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung  
(Obstverarbeitung) 2) 

02 04 03 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung  
(Zuckerherstellung) 2) 

02 06 01 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe 

02 06 03 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung  
(Backwarenherstellung) 2)  

02 07 04 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe 

02 07 05 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung  
(Getränkeherstellung) 2)  

02 07 99 Abfälle a.n.g. 

03 Abfälle aus der Holzverarbeitung 

03 01 01 Rinden- und Korkabfälle 

03 01 05 Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04* fallen 

03 01 99 Abfälle a.n.g. 
03 03 01 Rinden- und Holzabfälle 
03 03 05 De-inking-Schlämme aus dem Papierrecycling 2) 

03 03 07 mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und 
Pappabfällen 

03 03 08 Abfälle aus dem Sortieren von Papier und Pappe für das Recycling 

03 03 10 Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugsschlämme aus der 
mechanischen Abtrennung aus Papierfabriken 

03 03 11 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 03 03 10 fallen 2) 

03 03 99 Abfälle a.n.g. 

04 Abfälle aus Leder-, Pelz- und Textilindustrie 

04 02 09 Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien, Elastomer, 
Plastomer) 

04 02 20 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 19 fallen 2) 

04 02 21 Abfälle aus unbehandelten Textilfasern 
04 02 99 Abfälle a. n. g.  

07 Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und 
Anwendung organischer Grundchemikalien 
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07 01 99  Abfälle a.n.g. 

07 02 12 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 07 02 11 fallen 2) 

07 02 13 Kunststoffabfälle 
07 02 99 Abfälle a.n.g. 

08 
Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und 

Anwendung von Beschichtungen (Farben, Lacke, Email), 
Klebestoffen, Dichtmassen und Druckfarben 

08 01 12 Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 
fallen 

08 04 10 Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 08 04 09 fallen  

10 Abfälle aus thermischen Prozessen 
10 01 01  Rost- und Kesselasche                                                                           
10 11 12  Glasabfall mit Ausnahme desjenigen, das unter 10 11 11 fällt                                     

12 Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung 
und Oberflächenbearbeitung 

12 01 05 Kunststoffspäne und –drehspäne 

12 01 17 Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16  
fallen 

12 01 99 Abfälle a.n.g. 

15 Verpackungen 

15 01 01 Verpackungen aus Papier und Pappe 
15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff 
15 01 03 Verpackungen aus Holz 
15 01 04 Verpackungen aus Metall 
15 01 05 Verbundverpackungen 
15 01 06 Gemischte Verpackungen 
15 01 07 Verpackungen aus Glas 
15 01 09 Verpackungen aus Textilien 

15 02 03 Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 15 02 02 fallen  

17 Bau- und Abbruchabfälle 
17 02 01 Holz 
17 02 02  Glas 
17 02 03 Kunststoffe außer Styropor/Styrodur 

17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01* 
fallen 

17 06 04-1 

Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01* und 
17 06 03* fällt und keine künstlichen mineralfaser-, glasfaser- und 
kohlenstofffaserhaltigen Bestandteile enthält und einen HBCD- 
sowie FCKW-/HFCKW-Gehalt von ≤ 1.000 mg/kg besitzt von 
Recyclinghöfen und Kleinannahmestellen der Verbandsmitglieder  
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17 06 04-2 

Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01* und 
17 06 03* fällt und keine künstlichen mineralfaser-, glasfaser- und 
kohlenstofffaserhaltigen Bestandteile enthält und einen HBCD- 
sowie FCKW-/HFCKW-Gehalt von ≤ 1.000 mg/kg besitzt anderer 
Anlieferer aus dem Verbandsgebiet  

17 09 04-1 

gemischte Bau- und Abbruchabfälle von Recycling- und 
Wertstoffhöfen aus dem Verbandsgebiet mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 17 06 01*, 17 06 04, 17 06 04*, 17 08 01*, 17 09 02* und 
17 09 03* fallen 

17 09 04-3 

gemischte Bau- und Abbruchabfälle anderer Anlieferer mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 17 06 01*, 17 06 04, 17 06 03*,  
17 08 01*, 17 09 02* und 17 09 03* fallen und einen HBCD- sowie 
FCKW-/HFCKW-Gehalt von ≤ 1.000 mg/kg besitzen 

19 Abfälle aus Abfall- und Abwasserbehandlungsanlagen 
19 01 02 Eisenteile aus der Rost- und Kesselasche 

19 01 12  Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 19 01 11 fallen 

19 03 05 Stabilisierte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 04 
fallen 

19 05 01 nicht kompostierte Fraktionen von Siedlungs- und ähnlichen Abfällen 
19 05 03 nicht spezifikationsgerechter Kompost 
19 05 99 Abfälle a.n.g. 

19 06 04 Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung von  
Siedlungsabfällen 2) 

19 06 06 Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung von  
tierischen und pflanzlichen Abfällen 2) 

19 08 01 Sieb- und Rechenrückstände 
19 08 02 Sandfangrückstände 
19 08 05 Schlämme aus der Behandlung kommunaler Abwässer 2) 

19 08 12 Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem 
Abwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 11 fallen 2) 

19 08 14 Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriellem 
Abwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 13 fallen 2) 

19 09 01 feste Abfälle aus der Erstfiltration und Siebrückstände 
19 09 02  Schlämme aus der Wasserklärung 2)  
19 12 01 Papier und Pappe 
19 12 02 Eisenmetalle 
19 12 03 Nichteisenmetalle 
19 12 04 Kunststoff und Gummi 
19 12 05 Glas 
19 12 07 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt 
19 12 08 Textilien 
19 12 09 Mineralien (z.B. Sand, Steine) 

19 12 12 
sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der 
mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 19 12 11* fallen 

20 Siedlungsabfälle und ähnliche gewerbliche Abfälle 
20 01 01 Papier und Pappe 
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20 01 02 Glas 
20 01 08 Biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle 
20 01 10 Bekleidung 
20 01 11 Textilien 

20 01 28 Farben und Druckfarben mit Ausnahme derjenigen, die unter  
20 01 27 fallen 

20 01 30 Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 29 fallen 
20 01 32 Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 31 fallen 

20 01 34 Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, die unter 
20 01 33 fallen 

20 01 38 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt 
20 01 39 Kunststoffe 
20 01 40 Metalle 
20 02 01 biologisch abbaubare Abfälle 
20 02 03 andere nicht kompostierbare Abfälle 

20 03 01-1 gemischte Siedlungsabfälle  
aus Hausmüllsammlungen im Verbandsgebiet 

20 03 01-2 
gemischte Siedlungsabfälle 
ohne Hausmüll von Recycling- und Wertstoffhöfen aus dem 
Verbandsgebiet 

20 03 01-3  gemischte Siedlungsabfälle ohne Hausmüll anderer Anlieferer 
20 03 02 Marktabfälle 
20 03 03 Straßenreinigungsabfälle 
20 03 06 Abfälle aus der Kanalreinigung 
20 03 07-1 Sperrmüll aus Sperrmüllsammlungen im Verbandsgebiet 
20 03 07-2 Sperrmüll anderer gewerblicher Anlieferer 
20 03 99 Siedlungsabfälle a.n.g 

 

  
 
 
1) Die dem Abfallschlüssel im Einzelfall hinzugefügte 7. Ziffer dient zur internen 

Differenzierung von Abfällen, für die die Abfallverzeichnis-Verordnung nur einen 6-stelligen 
Schlüssel vorsieht. 

 
2) Trockensubstanz (TS) > 30 %  

 
 

 
 


